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Der ausserordentliche schweizerische
Gewerkschaftskongress.

Der Gewerkschaftskongress vom 7., 8. und 9. Sept.
1917 in Bern stand unter dem Eindruck des Krieges und
der Kriegswirkungen. Die dort behandelten Geschäfte
bezweckten in der Hauptsache die Konsolidierung der
inneren organisatorischen Verhältnisse. Zugleich
versuchte man, sich in der durch die Kriegslage geschaffenen
Situation zu orientieren. Eine Fülle von neuen Fragen
war aufgetaucht, in die es einzudringen galt, ohne dass
sich deren weitere Entwicklung schon mit Sicherheit
abschätzen liess.

Seither folgten sich die Ereignisse Schlag auf Schlag.
Am bedeutsamsten für die Schweiz war der Umschwung
in Deutschland und in Oesterreich-Ungarn. Mit dem Sturz
der alten Regierungsformen wurde die Bahn auch für
die Bealisierung der wirtschaftlichen Forderungen der
Arbeiter frei. Die gesetzliche Festlegung des Achtstundentages

war eine der ersten Taten der Revolutionsregierungen.
Wenn man sich vergegenwärtigt, mit welcher

Zähigkeit sich gerade die deutsche Grossindustrie seit
Jahrzehnten dieser Forderung widersetzte, sekundiert von
den Unternehmern des ganzen Kontinents und nicht
zuletzt der Schweiz, wird man die Bedeutung dieser
Tatsache nicht gering einschätzen.

Ihren Ausdruck fand dieser Umschwung auch in den
Beschlüssen der Internationalen Gewerkschaftskonferenz
vom 5. bis 9. Februar 1919 in Bern. Während noch im
Oktober 1917 ein allmählicher Abbau der Arbeitszeit von
zehn auf acht Stunden pro Tag gefordert wurde, stellte
sich die Konferenz auf den Boden des Achtstundentages
oder der 48stundenwoche ohne Uebergangsperiode. In
der Folge setzte in allen Ländern eine lebhafte Bewegung

für die Duchsetzung dieser Forderung ein.
Der Ausschuss des Gewerkschaftsbundes beschloss

die Anhandnahme von Unterhandlungen mit den
Unternehmerverbänden, die Abhaltung von Demonstrationen
in allen Teilen des Landes und die Einberufung eines
ausserordentlichen Gewerkschaftskongresses, um die
Achtstundenbewegung planmässig und mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln zum Ziel zu führen.

Die Beteiligung am Kongress zeigte, wie in allen
Kreisen der Arbeiterschaft die Achtstundenbewegung zum
Brennpunkt geworden ist, um den sich alles konzentriert.
Neben den Vertretern des Bundeskomitees, des
Ausschusses und der Arbeiterunionen waren 191 Delegierte
anwesend.

An das Referat über die Einführung der 48stunden-
woche in der Schweiz, in dem die bisherige Entwicklung
der Bewegung geschildert und über das Ergebnis der
gepflogenen Verhandlungen berichtet wurde, setzte eine
sechsstündige Redeschlacht ein, in der der Unwille über
das mangelnde Entgegenkommen der Unternehmergruppen
oft drastisch zum Ausdruck kam. Wohl anerkennt man,
dass in den Zugeständnissen mancher Unternehmerverbände

eine Abkehr von der bisherigen Haltung zu
verzeichnen ist, dass sich einzelne Unternehmer sogar dazu
verstanden haben, die 48stundenwoche auf 1. Mai
bedingungslos einzuführen. Dagegen empfindet man es um
so peinlicher, dass viele Unternehmerverbände immer
noch kein Verständnis dafür haben, dass die Zeit der
Zukunftswechsel und der leeren Versprechungen vorbei
ist. In der Frage der 48stundenwoehe kann es keinen
Aufschub mehr geben; das war der Niederschlag aller
Referate der Tagung. Wenn die Unternehmer und
Behörden dem Lande schwere Kämpfe ersparen wollen,
müssen sie sich so schnell wie möglich und ohne
Vorbehalt für die 48stundenwoche erklären. Das war der
Tenor aller Ausführungen. In der gefassten Resolution
ist das auch in aller Deutlichkeit gesagt. Ebenso ist dort
gesagt, dass man sich mit einer Behandlung pro forma
in der Bundesversammlung nicht zufrieden geben kann.
Mögen der Bundesrat und alle Mitglieder der Bundesversammlung

der Auffassung sein, die Erledigung des
Entwurfes über die Festlegung der 48stundenwoche in der
Junisession sei unmöglich, die Arbeiterschaft sagt, es
muss möglich gemacht werden. Die absterbende
Bundesversammlung darf nicht auseinandergehen, ohne diese
Rechnung beglichen zu haben. Wir sind mitten im Kampf.
Vom Verhalten der Unternehmer und der Behörden wird
es abhängen, ob er friedlich ausgefochten wird oder ob
auch die Schweizer Arbeiter zum letzten Kampfmittel
— der Arbeitsverweigerung — greifen müssen.

In der Stellungnahme zur zweiten wichtigen Frage,
zu der sich der Kongress auszusprechen hatte, der

Beschickung der Internationalen Gewerkschaftskonferenz,
gingen die Ansichten auseinander. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund hat während der Kriegszeit alles
versucht, um die Gegensätze auszugleichen und die
Differenzen zwischen den verschiedenen Ländern zu beheben.
Er hat die Konferenz vom Oktober 1917 organisiert und
an der Durchführung der Konferenz vom Februar 1919
wesentlich mitgewirkt. Er darf mit Genugtuung konstatieren,

dass er das Vertrauen der Glieder des Internationalen

Gewerkschaftsbundes besitzt. Durch die Stellungnahme

vieler Organisationen zum Kriege im Sinne einer
nationalen Orientierung und durch die gleichzeitige Links-
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